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ANALYSE

Die neue ukrainische Finanzverfassung – gelernte und ungelernte Lektionen 
Von Jan Bach, Milena Szumska und Oleksander Chornobyl

Zusammenfassung
Mit dem Jahr 2011 treten in der Ukraine gesetzliche Veränderungen in Kraft, die Auswirkungen auf die 
Finanzverfassung des Landes haben. Die Veränderungen in den Finanzbeziehungen zwischen den Verwal-
tungsebenen gelten in der Ukraine im Unterschied zu anderen Transformationsstaaten für eine territoriale 
Struktur, die noch weitgehend der sowjetischen zentralistischen Verwaltungsstruktur entspricht. Daher haben 
diese Änderungen als »Semi-Reformen ohne eigentliche Verwaltungsreform« immer etwas Provisorisches an 
sich. Trotzdem ist an ihnen ablesbar, dass die Ukraine sich in Richtung kommunaler Wettbewerb, Steuer-
vereinfachung und steigende lokale Budgets bewegt. Zugleich wurden bei den Reformen aber auch einige 
wichtige Kritikpunkte an den ukrainischen Finanzbeziehungen nicht berücksichtigt, weshalb die Lage der 
lokalen Haushalte wohl angespannt und systemisch schwierig bleiben wird.

Vom Matroschka-Prinzip zu einer 
fiskalischen Dezentralisierung
Eine Reform der ukrainischen Finanzverfassung voll-
zog sich zum Jahreswechsel 2010/2011 über die Verän-
derungen im Haushaltsrahmengesetz (Budget Code) 
und im Steuerrahmengesetz (Taxation Code). 

Es handelt sich hierbei nicht um die erste Modifi-
zierung der Finanzbeziehungen zwischen den einzelnen 
Verwaltungsebenen. Vielmehr ist es seit der Unabhän-
gigkeit der dritte Versuch, ein System von Finanzbe-
ziehungen zu etablieren, das unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten der Ukraine, Prinzipien wie Subsi-
diarität und institutionelle Kongruenz umsetzt. Aller-
dings müssen sich all diese Versuche an den institutio-
nellen Rahmen halten, gesetzt durch die Verfassung 
der Ukraine (Art. 140–144), das Gesetz über die lokale 
Selbstverwaltung und das Präsidentendekret 341/2001 
»Über die Konzeption der staatlichen Regionalpolitik« 
vom 25. August 2001. Letzteres setzt mit Abschnitt 1 
(»Der Hauptzweck der staatlichen Regionalpolitik ist 
die Schaffung von Voraussetzungen […] für die Einhal-
tung staatlich garantierter sozialer Mindeststandards für 
jeden Bürger unabhängig vom Wohnort«) eine Leitli-
nie, die maßgeblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der 
Finanzverfassung hat, da deren Umsetzung eine Zen-
tralisierung der Steuereinnahmen erfordert.

Vor der Einführung des Haushaltsrahmengesetzes 
2001 waren die interadministrativen Finanzbeziehun-
gen durch eine hierarchische Abhängigkeit der lokalen 
Haushalte von den oberen Verwaltungsebenen geprägt. 
In dem aus der Sowjetzeit übernommenen »Matroschka-
Prinzip« der Budgetierung erfolgte die Zuteilung von 
Haushaltsmitteln von der Zentralregierung an die 
Regionen, diese verteilten die Mittel in einem nächs-
ten Schritt an die Bezirke und die Städte mit Oblast-
bedeutung und von dort aus wurde die Verteilung an 
die Städte, Dörfer und Siedlungen vorgenommen. Hier-

bei hatte die höhere Ebene jeweils bestimmte Entschei-
dungsspielräume und die kommunale Ebene als dieje-
nige, die an den alltäglichen Belangen der Menschen 
am nächsten dran war, keine Möglichkeit, eine eigen-
ständige kommunale Finanzpolitik umzusetzen. 

Die Neuformulierung der 
Finanzbeziehungen 2001/2002
Mit der Haushaltsreform von 2001/2002 wurden 
die Ausgabenkompetenzen und die Anteile der Ver-
waltungsebenen an bestimmten Steuern neu geregelt. 
Zugleich wurde die Formel für die Berechnung der inte-
radministrativen Transfers verändert und ein größerer 
Ausgleich zwischen ökonomisch unterschiedlich star-
ken Regionen geschaffen. 

Wichtigste Veränderung bei der Ausgestaltung der 
Finanzbeziehungen war, dass die zweite Ebene der loka-
len Verwaltung (Bezirke und Städte mit Oblastbedeu-
tung, insgesamt 692 lokale Verwaltungseinheiten) nicht 
länger fiskalisch den Regionalverwaltungen unterge-
ordnet wurde, sondern eigene Haushaltskompetenzen 
erhielt und ihre Budgets eigenständig mit dem Finanz-
ministerium aushandeln konnte (vgl. Grafik 1; zu den 
Städten mit Oblastbedeutung gehören die Hauptstädte 
der 24 Regionen sowie weitere 152 Städte, die – wenn-
gleich sie bedeutend kleiner sind – ihren Haushalt eben-
falls mit dem Finanzministerium direkt anstatt mit dem 
übergeordneten Bezirk aushandeln). 

Die lokalen Haushalte setzten sich aus eigenen Ein-
nahmen, zugewiesenen Steueranteilen und zentralstaat-
lichen Budgettransfers zusammen, die im Folgenden 
erläutert werden sollen. 

Eigene Einnahmen
Es handelte sich hierbei um Einahmen aus lokalen Steu-
ern und Gebühren, der Landsteuer, der Kfz-Besitzsteuer 
und der Gewinnsteuer – erhoben auf Gewinne kom-
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munaler Unternehmen, sowie die Erträge kommunaler 
Unternehmen und die Erlöse für Veräußerungen von 
kommunalem Eigentum. 

Landsteuer
Die Landsteuer basierte auf dem Gesetz Nr. 2535-XII 
»Über Zahlungen für Land« vom 3. Juli 1992 und es 
wurden landwirtschaftliche, urbane und industrielle 
Flächen unterschieden. Die lokalen Räte hatten ver-
schiedene Möglichkeiten, die Steuersätze zu modifizie-
ren, allerdings war der Höchstsatz gesetzlich vorgegeben. 
Diese Modifikationen ermöglichten – wenn überhaupt 

– nur einen sehr beschränkten steuerlichen Wettbewerb 
mit anderen Kommunen und boten wenig Spielraum, 
Anreize für Investitionen zu schaffen. 

Die Landsteuer in der Version des Haushaltsrah-
mengesetzes 2001 war mit schwerwiegenden Proble-
men behaftet, die es nicht erlaubten, sie zu einem tra-
genden Pfeiler der kommunalen Haushalte zu machen. 
Der Steuersatz für nichtlandwirtschaftliche Flächen war 
niedriger als er hätte sein müssen (siehe Vergleich der 
Landsteuersätze auf nichtlandwirtschaftliche Flächen 
2001/02 vs. 2011, Tabelle 4). Das größere Problem war 
jedoch die Vielzahl von Steuerrabatten und -befreiun-
gen, die von der zentralstaatlichen Ebene eingeräumt 
wurden, von denen aber die kommunale Ebene betrof-
fen war. So geht aus Daten des Finanzministeriums aus 
dem ersten Halbjahr 2003 hervor, dass bei einem mög-
lichen Steueraufkommen von 913,5 Mio. Hrywnja die 
Summe der Steuerbefreiungen 609,4 Mio. Hrywnja 
betrug, also 66,7 %. 

Originäre lokale Steuern und Gebühren
Hierunter fiel ein Sammelsurium von Steuern und 
Gebühren wie: Marktgebühren, Kommunalsteuer, Wer-
besteuer, Lizenzgebühr für die Errichtung von Handels- 
und Dienstleistungsobjekten, Gebühr für Jockeys auf 
Pferderennbahnen, Parkgebühren, Gebühr für die Ent-
wicklung von Erholungskomplexen auf der Krim, Kur-
taxe, Erlaubnisgebühr für die Durchführung lokaler 
Auktionen und Lotterien, Hundesteuer, Wohnraumbe-
legungsgebühr, Erlaubnisgebühr für TV- und Filmauf-
nahmen, Gebühr auf in Rennwetten erzielte Gewinne 
und die Gebühr für Pferdewetten.

Die meisten dieser Steuern wurden Anfang der neun-
ziger Jahre eingeführt und waren noch sehr vom sowje-
tischen Umgang mit den Kommunalfinanzen geprägt. 
Sie brachten den Gemeinden nur geringe Erträge ein – 
weniger als 3 % der gesamten lokalen Einnahmen. 
Zugleich waren einige dieser Steuern in ihrer Erhebung 
so teuer, dass die administrativen Kosten die Erträge 
überstiegen und dies zu dem Fehlanreiz führte, sich um 
diese »Verlust«-Steuer nicht zu kümmern. 

Erträge kommunaler Unternehmen und 
Gewinnsteuer für kommunale Unternehmen 
Diese Positionen gelten als rückläufige Größen, da die 
kommunalen Unternehmen durch die sozialpolitisch 
motivierte Fixierung der Tarife für kommunale Dienst-
leistungen vermehrt in die Verlustzone abrutschten und 
die fehlenden Investitionsmittel die Rentabilität der 
Unternehmen weiter schwächte. 

Als eines der Hauptmankos der Fiskalordnung zwi-
schen 2002 und 2011 galt der Fakt, dass es keine Grund-
steuer gab. Deren Ertrag ist in Ländern mit einer aus-
geprägten Tradition der kommunalen Selbstverwaltung 
und fiskalischen Dezentralisierung eine wichtige Kom-
ponente im Gemeindesteueraufkommen (in Deutsch-
land lag der Anteil der Grundsteuer an den Gemeinde-
steuern 2009 laut Städtetag bei 13,5 %).

Zugewiesene Steueranteile
Die ukrainischen lokalen Gebietskörperschaften sind 
alleiniger Begünstigter der Persönlichen Einkommens-
steuer (PIT) und vorrangig Begünstigter der Landsteuer. 
Die PIT-Erträge werden zwischen den verschiedenen 
Ebenen der lokalen Verwaltung aufgeteilt (s. Tabelle 2)

Die PIT-Zuweisungen bringen einige Probleme mit 
sich. Erstens handelt es sich um die einzige zugewiesene 
Steuer unter den aufkommensstarken Steuern (Umsatz-
steuer, Einkommenssteuer, Unternehmensertragssteu-
ern), die komplett unter den unteren Gebietskörper-
schaften aufgeteilt wird. Zum Vergleich: In Deutschland 
ist das Einnahmerisiko zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen gestreut und die Kommunen sind zu 15 % 
an der Einkommenssteuer, zu 12 % an der Zinsab-
schlagssteuer und zu 2 % an der Umsatzsteuer betei-
ligt. Da die Einnahmen aus der Einkommenssteuer 
komplett unter den Gebietskörperschaften aufgeteilt 
werden, führt dies bei der Zentralregierung zu dem 
Fehlanreiz, diese Steuer als Manövriermasse und zur 
Substitution der Erhöhung anderer Steuern, deren Ein-
nahmen zu einem größeren Umfang im Staatshaushalt 
verbleiben, zu nutzen. Eine gewisse Tendenz in diese 
Richtung ist erkennbar: Die momentane Flatrate der 
Einkommenssteuer in Höhe von 15 % ist im europäi-
schen Vergleich sehr niedrig und eine fehlende Progres-
sion ist die Ausnahme.

Zweitens sind die Ausnahmen, Rabatte und Steuer-
erleichterungen gesetzlich so geregelt, dass die lokalen 
Verwaltungsebenen mit den daraus resultierenden gerin-
geren Einnahmen zu kämpfen haben. Zwar ist gesetzlich 
vorgesehen, dass die Zentralregierung solche durch ihre 
politischen Entscheidungen entstandenen Verluste kom-
pensieren muss, aber allzu oft geschieht dies auf unko-
ordinierte Weise und macht den lokalen Verwaltungs-
ebenen eine mittelfristige Finanzplanung unmöglich. 
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Drittens fördert der Status quo der PIT-Erhebung 
die regionalen Ungleichgewichte. Ärmere Kommu-
nen mit einem niedrigeren PIT-Ertrag pro Kopf erhal-
ten einen geringeren Anteil vom Steuerertrag und sind 
durch das Prinzip der PIT-Steuerpflicht am Ort der 
Beschäftigung tendenziell benachteiligt. Unternehmen 
siedeln sich eher in Städten an und zahlen dort Steu-
ern, was zu einer Verschärfung des Gefälles im Ange-
bot öffentlicher Dienstleistungen zwischen den ärmeren 
und reicheren Regionen führt. Zwar sollen die Aus-
gleichstransfers dieses Missverhältnis auffangen, doch 
führt genau dies zur Abhängigkeit der ärmeren Gebiets-
körperschaften vom Zentralbudget.

Das Haushaltsrahmengesetz unterschied und unter-
scheidet die Einnahmen der lokalen Gebietskörperschaf-
ten in solche, die zum interadministrativen Finanz-
ausgleich herangezogen werden und solche, die nicht 
herangezogen werden. 

Laut Artikel 64–66, 69 des Haushaltsrahmengeset-
zes wurden teilweise die Erträge aus der PIT und der 
Landsteuer sowie verschiedene kommunale Einnahmen 
für den Finanzausgleich herangezogen (s. Tabelle 3).

Zentralstaatliche Budgettransfers
In der Struktur der kommunalen Haushalte nahmen bis-
her die zentralstaatlichen Budgettransfers eine zentrale 
Rolle ein. Diese unterteilten sich in Ausgleichstransfers 
zwischen ärmeren und reicheren Regionen und Subven-
tionen, zumeist für Investitionen und Sozialausgaben. 

Ausgleichstransfers
Die kritische Größe bei der Berechnung der Ausgleich-
stransfers ist der Ausgleichskoeffizient, von dessen 
Größe abhängt, wie viel von einem fiskalischen Über-
schuss in einer Geberregion verbleibt. Die Zentralre-
gierung legte hier einen Wert fest, der den Nehmerre-
gionen keinen Anreiz bot, ihre eigenen Einnahmen zu 
steigern, da etwaige Finanzlöcher so oder so in Gänze 
vom Staatshaushalt gestopft werden. Für die Geberre-
gionen gab es aber auch keinen Anreiz die Einnahmen 
zu steigern, denn nahezu der gesamte erwirtschaftete 
Überschuss musste abgeführt werden. 

Subventionen
Von den zentralstaatlichen Mittelzuweisungen an die 
lokalen Haushalte machten die Budgettransfers nur 
etwa die Hälfte aus – eine weitere wichtige Größe waren 
die Subventionen. Diese teilten sich auf in Investitions-
subventionen und Subventionen für soziale Aufgaben. 
Anders als die Budgettransfers unterlagen diese Zah-
lungen nicht einer festen Berechnungsformel, sondern 
waren das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der 
jeweiligen Gebietskörperschaft und der zentralstaat-

lichen Ebene. Dieses »Bargaining« war intransparent, 
konnte von Jahr zu Jahr verschieden ausgehen und 
brachte somit den Kommunen keine Planungssicher-
heit z. B. bei Investitionsprojekten. 

Die Reform der Finanzverfassung 2011: 
Gelernte Lektionen
Mit der Änderung des Haushaltsrahmengesetzes und des 
Steuergesetzes zum Jahre 2011 wurden einige Schwach-
punkten der bisherigen Finanzverfassung behoben. 

Einige Änderungen in den beiden Schlüsselgeset-
zen werden positive Auswirkungen auf die Einnahme-
situation der kommunalen Haushalte haben. So wird es 
durch die höheren Steuersätze für nichtlandwirtschaft-
liche Flächen (um mehr als das Dreifache erhöht) grö-
ßere Einnahmen über die Landsteuer geben (s. Tabelle 
4). Zudem fließen die Erträge den lokalen Budgets zu, 
ohne für die Berechnung des Finanzausgleichs herange-
zogen zu werden (Art. 69 Haushaltsrahmengesetz 2011). 

Des Weiteren wird es durch die Einführung einer 
Grundsteuer auf Wohnimmobilien (Art. 265 Steuer-
gesetz) Mehreinnahmen geben. Die neue Steuer ist an 
den Mindestlohn gekoppelt, wobei allerdings erst ab 
einer Wohnungsgröße von 120 qm und einer Wohn-
gebäudegröße von 250 qm überhaupt Steuern gezahlt 
werden müssen (1 % des Mindestlohns pro qm jährlich). 

Die festgelegten Steuersätze stellen die Obergrenzen 
dar, die durch Beschluss der lokalen Räte auch unter-
schritten werden können (Art. 265.5.1 Steuergesetz). 
Damit ist bei dieser Steuer eine Art Wettbewerbskom-
ponente für einen interkommunalen Wettbewerb gege-
ben. Angesichts der Bedeutung, die eine Grundsteuer 
für kommunale Haushalte haben kann (siehe o. g. Bei-
spiel Deutschland), ist dies im ukrainischen Kontext 
ein beachtenswertes Moment. 

Auch die Kopplung der Grundsteuer an die Ent-
wicklung des Mindestlohnes ist sinnvoll, da sie für die 
Gemeinden eine Proportionalität dieses Steueraufkom-
mens zur Einkommensentwicklung bedeutet (und zwar 
im Guten – bei steigenden Einkommen keine verzögern-
den Diskussionen um die Höhe der kommunalen Steu-
ersätze bei der Besteuerung nach Einheitswerten wie in 
Deutschland; wie auch im Schlechten – bei sinkenden 
Einkommen verringert sich auch die Steuerlast für die 
Bürger). Kritisch zu sehen sind die grundsätzlichen Aus-
nahmen für Wohnungen bis 120 qm und Wohngebäude 
bis 250 qm, da damit ein Großteil der Wohnimmobilien 
von vornherein von der Besteuerung ausgenommen ist. 
Vielmehr lässt die gesetzlich geregelte Progression (ab 
240 qm bei Wohnungen und 500 qm bei Wohngebäu-
den beträgt der Steuersatz 2,7 % des Mindestlohns pro 
qm jährlich) erkennen, dass man die Grundsteuer als 
eine Luxussteuer betrachtet. Eine Herausforderung für 
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die Gemeinden ist die Bemessung der Steuerlast nach 
der Anzahl der Quadratmeter, weil dies eine kommu-
nale Kontrolle über die Größe der Wohnimmobilien 
und deren Entwicklung erfordert. Angesichts der schlep-
penden Erteilung von Baugenehmigungen (der Doing 
Business Index 2010 sieht die Ukraine in dieser Frage 
auf Platz 179 von 183) steht zu vermuten, dass die Admi-
nistration in diesem Bereich noch Entwicklungspoten-
zial hat und viele »Schwarzbauten« entstehen werden. 

Insgesamt wurde die Anzahl der kommunalen Steu-
ern und Abgaben reduziert. Laut Art. 10 des Steuer-
gesetzes fallen ab 2011 unter die lokalen Steuern die 
Grund- und die Landsteuer sowie die Einheitssteuer für 
Selbstständige. Die zuvor erhobene Kommunalsteuer 
(eine Steuer auf die Anzahl der Beschäftigten in einem 
in der Kommune tätigen Unternehmen) mit geringem 
Ertrag und einer zusätzlichen Belastung des Faktors 
Arbeit wurde ebenso abgeschafft, wie die Gebühren 
auf Gewinne aus Rennwetten, Pferdewetten und die 
Jockey-Gebühr. Mit der Zuschreibung der Einheits-
steuer für Selbstständige partizipieren die Gemein-
den zudem zumindest teilweise steuerlich an der Wirt-
schaftsleistung vor Ort. 

Nach dem neuen Steuergesetz Art. 64, Abs. 2 müs-
sen nunmehr bei privaten Unternehmern Beschäftigte 
ihre Einkommenssteuer am Wohnort zahlen, Selbst-
ständige am Ort der Gewerbeanmeldung und die restli-
chen Steuerpflichtigen am Sitz der arbeitgebenden Insti-
tution. Somit ist zu erwarten, dass sich die o. g. lokalen 
Ungleichgewichte durch die Konzentration des PIT-
Aufkommens in urbanen Zentren und der sich daraus 
ergebende Ausgleichsdruck, mündend in fiskalischer 
Zentralisierung, abschwächen werden. 

Das neue Haushaltsrahmengesetz sieht die Schaf-
fung von kommunalen Entwicklungsbudgets vor, basie-
rend auf bestimmten Einnahmen (u. a. den Einnahmen 
aus der Einheitssteuer, Erlösen aus dem Verkauf kom-
munaler Immobilien, Projektmitteln), die nicht für den 
Finanzausgleich herangezogen werden (Art. 71, Haus-
haltsrahmengesetz 2011). Mit diesen Entwicklungsbud-
gets sollen Aufgaben (ko-)finanziert werden, die originär 
der kommunalen Verantwortung obliegen (kommunale 
Infrastruktur, Wohnungswesen, ÖPNV etc.). 

Ungelernte Lektionen
Trotz der partiell positiven Änderungen in der Finanz-
verfassung, die eine Berücksichtigung bestimmter Rat-
schläge von der Weltbank und anderen beratenden Insti-
tutionen erkennen lassen, bleiben einige fundamentale 
Kritikpunkte bestehen. 

Zuvorderst kommt man nicht umhin festzustellen, 
dass mit diesem Reformansatz die Ukraine den zweiten 
Schritt vor dem ersten getan hat. Das Grundproblem 

der schwachen Ausgestaltung der kommunalen Selbst-
verwaltung und der damit verbundenen Prinzipien von 
Subsidiarität und institutioneller Kongruenz ist, dass 
die Ukraine bisher keine Territorialreform umgesetzt 
hat, die es ihr ermöglichen würde, einen schlüssigen 
Rechtsrahmen für eine rationale Territorialgliederung 
(also anders als die jetzigen ca. 28.000 Dörfer und 488 
Bezirke) zu setzen. Dass eine solche Reform kommen 
muss, ist auch in der Ukraine unstrittig – die Frage ist 
nur, ob eine solche Reform nicht weitergehende Ver-
änderungen in der Finanzverfassung verlangt und ob 
eine vorgezogene Reform der Finanzverfassung nicht 
sogar die Territorialreform erschweren würde, weil sie 
bestimmte ineffiziente Strukturen verfestigt. 

Die Formel zur Ermittlung der Ausgleichstrans-
fers wurde nicht geändert. Trotz einiger Änderungen 
bei der Berechnung der fiskalischen Kapazität ist dem-
zufolge auch weiterhin mit einer hohen Zentralisie-
rung der Staatsfinanzen zu rechnen. Für die Berech-
nung der Transferzahlungen wurde im Wesentlichen 
die Bemessungsgrundlage beibehalten (v. a. gestützt 
auf der PIT), allerdings fließen das kommunale Land-
steueraufkommen und das Grundsteueraufkommen 
nicht in die Berechnung ein (Art. 64, 66 Haushalts-
rahmengesetz 2011).

Bis auf Weiteres ist das Steuereinnahmerisiko nicht 
zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen geteilt. 
Die o. g. Fehlanreize für die zentralstaatliche Ebene 
bleiben somit bestehen. Die Kommunen haben so 
auch wenig steuerliches Interesse an der Ansiedlung 
von Unternehmen, was eine schwache Performance 
auf diesem Gebiet erwarten lässt (aktuell nimmt die 
Ukraine beim Doing Business Index der Weltbank ins-
gesamt Platz 145 ein). 

Einige der gesetzlichen Neuerungen haben das 
Potenzial, einen Beitrag zu einer fiskalischen Dezen-
tralisierung zu leisten und Anreize für einen interkom-
munalen und interregionalen Wettbewerb zu setzen. 
Allerdings stehen diese Ansätze im Widerspruch zu 
bestimmten immer noch gültigen Leitlinien der ukrai-
nischen Politik wie dem Präsidentendekret »Über die 
Konzeption der staatlichen Regionalpolitik« mit seiner 
erwähnten Schwerpunktsetzung. 

Fazit
Die Reform der ukrainischen Finanzverfassung zu 
Beginn des Jahres 2011 beinhaltet einige potenzielle Ver-
besserungen für die lokalen Haushalte, Ansätze zur fis-
kalischen Dezentralisierung und erste Schritte in Rich-
tung eines interkommunalen Wettbewerbs. Die Reform 
steht allerdings unter dem ungünstigen Vorzeichen, dass 
sie eigentlich einer grundlegenden – bis heute noch aus-
stehenden – Territorialreform folgen sollte. Für diese 
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noch anstehende Aufgabe bleibt zu hoffen, dass posi-
tive Momente der neuen Finanzverfassung beibehalten 
und möglichst ausgebaut werden, um die ukrainische 

Selbstverwaltung leistungsstark und im europäischen 
Maßstab wettbewerbsfähig zu machen. 
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TABELLEN UND GRAFIKEN ZUM TEXT 

Finanzverfassung
Tabelle 1: 	In den Gebietskörperschaften verbleibende Anteile an der Landsteuer laut Art. 66, 69 

Haushaltsrahmengesetz 2001
Kiew, Sewasto-

pol
Regionen Autonome 

Republik Krim
Städte mit 

Oblast
bedeutung*

Bezirke Städte, Dörfer, 
Siedlungen

Landsteuer 100 % 25 % 100 % 15 % 15 % 60 %
Quelle: Haushaltsrahmengesetz (Nr. 2542-14 vom 21.06.2001), Art. 66, 69, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14

Tabelle 2: 	Zugewiesene Anteile der Einkommenssteuer (PIT) laut Art. 65, 66 Haushaltsrah-
mengesetz 2001

Kiew, Sewasto-
pol

Regionen Autonome 
Republik Krim

Städte mit 
Oblast

bedeutung*

Bezirke Städte, Dörfer, 
Siedlungen

PIT 100 % 25 % 75 % 50 % 50 % 25 %
Quelle: Haushaltsrahmengesetz (Nr. 2542-14 vom 21.06.2001), Art. 65, 66, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14

Tabelle 3: In den Finanzausgleich eingehende Einnahmen der Gebietskörperschaften laut Art. 
63–66, 69 Haushaltsrahmengesetz 2001, Art. 64–66, 69 Haushaltsrahmengesetz 2011

Regionen Autonome 
Republik 

Krim

Städte der 
Autonomen 

Republik 
Krim

Bezirke Kiew, 
Sewastopol

Städte mit 
Oblast

bedeutung*

Städte, 
Dörfer, 

Siedlungen

Anteil der 
PIT  

2001 25 %
25 %

25 %
25 %

75 %
75 %

50 %
25 %

100 %
100 %

50 %
50 %

25 %
25 %2011

Anteil der 
Landsteuer

2001 25 %
0 %

25 %
0 %

0 %
0 %

15 %
0 %

0 %
0 %

75 %
0 %

60 %
0 %2011

Örtliche 
Steuern u. 
Gebühren 
(kommun. 
Selbstverw.)

2001 - - 100 % - 100 % 100 % 100 %

2011 - - 0 % - 0 % 0 % 0 %

Grundsteuer 2011 - - 0 % - 0 % 0 % 0 %
Quellen: Haushaltsrahmengesetz (Nr. 2542-14 vom 21.06.2001), Art. 64 – 66, 69, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14 
und Haushaltsrahmengesetz (Nr. 2456 – IV vom 08.07.2010), Art. 63 – 66, 69, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17
* Städte mit Oblastbedeutung sind die Hauptstädte der 24 Regionen sowie weitere 152 Städte.


